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Beratungsfolge Termin Status 

Kulturausschuss 02.03.2022 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage des Stadtrates Hans-Dieter Sondermann (Fraktion MitBürger & 

Die PARTEI) zu Proberäumen 
  
 
In Halle sind Proberäume Mangelware. Das Engagement des Freiraumbüros neue 
Proberäume in der Hardenbergstraße zu schaffen, begrüße ich daher sehr. Ein weiterer 
Anlaufpunkt ist gut, wird den großen Bedarf jedoch allein nicht decken können. Im November 
2021 hatte ich im Kulturausschuss eine Anfrage zum Sachstand gestellt. Von den acht 
aufgelisteten privaten Standorten mit Proberaumangebot besaß zu diesem Zeitpunkt keiner 
freie Kapazitäten.  
Hinsichtlich der Verfügbarkeit von städtischen Liegenschaften für die Nutzung als Standort 
für Band- und Musikproben wurde meine Frage nur teilweise beantwortet. 
 
Daher frage ich nach: 
 

1. Würde sich der ehemalige Luftschutzbunker in der Gustav-Hertzberg-Straße für eine 
Proberaumnutzung eignen? 

2. Welche Kitagebäude im Eigentum der Stadt Halle (Saale) sind derzeit ungenutzt? 
(bitte auflisten) 

3. Welche Schulgebäude der Stadt Halle (Saale) verfügen über Kellerräume? (bitte 
auflisten) 

4. Welche Schulgebäude, die über Kellerräume verfügen, erfüllen die 
brandschutztechnischen Anforderungen für die Nutzung des Kellergeschosses zu 
Aufenthaltszwecken? (bitte auflisten) 

 
 
gez. Hans-Dieter Sondermann 
Stadtrat 
Fraktion MitBürger & Die PARTEI 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2022/03689 
Datum:   09.02.2022 
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Stadt Halle (Saale)        1. März 2022 
Geschäftsbereich III 
 
Sitzung des Kulturausschusses am 02.03.2022 
Anfrage des Stadtrates Hans-Dieter Sondermann (Fraktion MitBürger & Die PARTEI) 
zu Proberäumen 
Vorlagen-Nummer: VII/2022/03689 
TOP: 6.1 
 
Antwort der Verwaltung: 
 

1. Würde sich der ehemalige Luftschutzbunker in der Gustav-Hertzberg-Straße für 
eine Proberaumnutzung eignen? 
 
Der Bunker in der Gustav-Hertzberg-Straße befindet sich seit mehreren Jahren im 
Leerstand und entspricht nicht mehr dem baulichen Stand der Technik. Die 
Herrichtung zu einem Proberaum (Strom, Sanitär, Brandschutz etc.) ist nicht ohne 
erhebliche, investive Maßnahmen möglich. Daher eignet sich der ehemalige Bunker 
nicht als Proberaum. 
 

2. Welche Kitagebäude im Eigentum der Stadt Halle (Saale) sind derzeit 
ungenutzt? (bitte auflisten) 
 
Alle Kitagebäude im Eigentum der Stadt sind vollumfänglich in Nutzung. 

 
3. Welche Schulgebäude der Stadt Halle (Saale) verfügen über Kellerräume? (bitte 

auflisten) 
 

- Förderschule mit Ausgleichklassen „Christian Gotthilf Salzmann“ – Ernst-
Hermann-Meyer-Str. 60 

- Grundschule am Kirchteich – Telemannstr. 5 
- Grundschule Frohe Zukunft – Dessauer Str.152 
- Grundschule Südstadt – Rigaer Straße 1a/b 
- Gymnasium Südstadt – Kattowitzer Straße 40a 
- Förderschule für Lernbehinderte Lernzentrum Neustadt – Carl-Schorlemmer-

Ring 62/64 
- Förderschule mit Ausgleichklassen „Janusz Korczak“ – Trakehnerstraße 1, 3 
- Förderschule für Geistigbehinderte Schule des Lebens „Helen Keller“ – Ernst-

Barlach-Ring 37 
- Grund- u. Gemeinschaftsschule Kastanienallee – Kastanienallee 7/8 
- Grundschule Westliche Neustadt – Wolfgang-Borchert-Straße 42 
- Grundschule Heideschule – Zanderweg 1/2 
- Grundschule „Rosa Luxemburg“ – Haflingerstraße 13 
- Christian-Wolff-Gymnasium – Kastanienallee 2 
- Evangelische Grundschule/Leerst. Schulgebäude – Grasnelkenweg 16 
- Grundschule Hanoier Straße – Hanoier Straße 1 
- Förderschule für Geistigbehinderte „Astrid Lindgren“ – August-Lamprecht-

Straße 15 
- Grundschule Radewell - Regensburger Straße 35 
- Grundschule Frieden – Karl-Pilger-Straße 4 
- Sekundarschule Halle Süd – Kurt-Wüsteneck-Straße 21 
- Grundschule „Am Ludwigsfeld“ – Wörmlitzer Straße 93 



   

- Grundschule Silberwald – Ottostraße 25 
- Berufsbildende Schulen IV Verwaltung/Wirtschaft „Friedrich List“ –

Charlottenstraße 15 
- Berufsbildende Schulen IV Verwaltung/Wirtschaft „Friedrich List“ Hs. 2 – 

Waisenhausring 13 
- Förderschule für Geistigbehinderte „Schule Am Lebensbaum“ – Hildesheimer 

Str. 28a 
- Sportschulen Halle – Amselweg 49 
- Grundschule Diemitz/Freiimfelde – Apoldaer Straße 20 
- Förderschule für Lernbehinderte Comeniusschule – Freiimfelder Straße 88 
- Grundschule „Karl Friedrich Friesen“ – Friesenstraße 33 
- Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium – Friesenstraße 3 
- Grundschule Johannes – Liebenauer Straße 152 
- Georg-Cantor-Gymnasium – Torstraße 13 
- Grundschule Glaucha – Heinrich-Pera-Straße 13 
- Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ – Franckeplatz 1 
- Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ – Roßbachstraße 78 
- Lyonel-Feininger-Gymnasium – Gutjahrstraße 1 
- Kooperative Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ – Lilienstraße 19 
- LILIEN-Grundschule – Lilienstraße 23 
- Integrierte Gesamtschule Halle – Adam-Kuckhoff-Straße 37 
- Grundschule „Ulrich von Hutten“ – Huttenstraße 40 
- Grundschule Neumarkt – Herrmannstraße 32 
- Grundschule Wittekind – Friedenstraße 37 
- Grundschule Diesterweg – Diesterwegstraße 38 
- Grundschule Kröllwitz – An der Petruskirche 30 
- Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ – Friedenstraße 33 
- Sekundarschule „Heinrich Heine“ – Hemingwaystraße 1 
- Sekundarschule „Johann Christian Reil“ – Ernst-Schneller-Straße 1 
- Berufsbildende Schule V – Klosterstraße 09 
- Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ – Vor dem Hamstertor 12 

 
4. Welche Schulgebäude, die über Kellerräume verfügen, erfüllen die 

brandschutztechnischen Anforderungen für die Nutzung des Kellergeschosses 
zu Aufenthaltszwecken? (bitte auflisten) 

 
- Grundschule Glaucha – Heinrich-Pera-Straße 13 
- Grundschule „Karl Friedrich Friesen“ – Friesenstraße 33 
- Grundschule Hanoier Straße – Hanoier Straße 1 
- Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ – Roßbachstraße 78 
- Georg-Cantor-Gymnasium – Torstraße 13 
- Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium – Friesenstraße 3 
- Förderschule für Geistigbehinderte „Astrid Lindgren“ – August-Lamprecht-

Straße 15 
- Förderschule für Lernbehinderte Comeniusschule – Freiimfelder Straße 88 

 
Die Räume in Kellerbereichen der hier aufgelisteten Schulen sind in der Regel alle in 
schulischer Nutzung. Eine Vermietung als Probenraum käme allenfalls am 
Nachmittag als kurzfristige Vermietung in Frage. Eine eigenständige dauerhafte 
Vermietung zur Alleinnutzung einer Band mit Verbleib von Instrumenten und Technik 
in den Räumen muss bis auf Einzelfälle leider ausgeschlossen bleiben. 

 
 
 
Dr. Judith Marquardt 
Beigeordnete für Kultur und Sport 
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